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— Amtliche Bekanntmachungen —

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat am 07.09.2015 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen, einen Bebauungsplan nach § 2 (1) Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen. Die Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt 
im Normalverfahren. Gem. § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung erforderlich.

Das künftige Plangebiet umfasst das Grundstück  Flur 3, Flurstück 234, 
Gemarkung Trampe, mit einer Größe von ca. 1,8 ha. Beabsichtigt ist die 
Errichtung von Solartischreihen auf dem Gelände der ehem. Stallanlagen 
am Kruger Damm.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Breydin ist das 
Plangebiet als „Grünfläche“ bzw. „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. 
Gem. § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem FNP zu entwickeln. Aus 

Öffentliche Bekanntmachung –  
Aufstellung des Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage“, Gemeinde Breydin  

sowie zweite Änderung des Flächennutzungsplanes (Parallelverfahren)

diesem Grund ist die Änderung der Darstellung des FNP für diesen Bereich 
erforderlich (neu: SO-Photovoltaik). Mit Aufstellung des Bebauungsplanes 
kann gleichzeitig die Änderung des FNP erfolgen (sog. Parallelverfahren nach 
§ 8 (3) BauGB).

Der Geltungsbereich ist in dem beiliegenden Kartenausschnitt dargestellt 
(unmaßstäblich).

Biesenthal, den 05.10.2015 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat am 10.09.2015 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen, einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan 
nach § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. Die Erarbeitung des Be-
bauungsplanes erfolgt im Normalverfahren. Die Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sowie § 1a BauGB sind zu berück-
sichtigen.

Das künftige Plangebiet umfasst die Grundstücke  Flur 7, Flurstücke 99 und 
116 (tlw.), Dorfstraße, Gemarkung Rüdnitz. Beabsichtigt ist eine Betriebser-
weiterung der bisherigen Wäscherei durch Neubau einer Halle für Wäsche-
rei, Lager und Logistik.

Das Plangebiet ist als „Gewerbegebiet-Wäscherei“ zu entwickeln.
 

Öffentliche Bekanntmachung – 
Aufstellung eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes „Wäscherei“, Gemeinde Rüdnitz 

sowie zweite Änderung des Flächennutzungsplanes (Parallelverfahren)

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Rüdnitz ist das Plan-
gebiet als „Mischgebiet“ bzw. „SO-Reiten/Sport“ dargestellt und dem Au-
ßenbereich i. S. d. § 35 BauGB zuzuordnen. Gem. § 8 (2) BauGB sind Bebau-
ungspläne aus dem FNP zu entwickeln. Aus diesem Grund ist die Änderung 
der Darstellung des FNP für diesen Bereich erforderlich (neu: GE-Wäscherei). 
Mit Aufstellung des Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes kann gleichzeitig 
die Änderung des FNP erfolgen (sog. Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB).

Der Geltungsbereich des Plangebietes ist in dem beiliegenden Kartenaus-
schnitt dargestellt (unmaßstäblich).

Biesenthal, den 05.10.2015 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat am 19.10.2015 in öffent-
licher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Gemeinde Breydin/
Ortsteil Tuchen-Klobbicke gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 
Abs. 8 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Öffentliche Bekanntmachung – 
 2. Änderung des Flächennutzungsplans Gemeinde Breydin/Ortsteil Tuchen-Klobbicke

Für den Planbereich ist der Vorentwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans sowie der Umweltbericht vom 08.09.2015 maßgebend. Der Ände-
rungsbereich liegt westlich der Ortslage von Tuchen-Klobbicke. Er ergibt sich
aus folgendem Kartenausschnitt:

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft 
und Wald in Sondergebietsflächen für Windenergieanlagen geschaffen 
werden.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung findet in Form einer Planauflage 
im Foyer der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Plottkeallee 5, 
16359 Biesenthal vom 09.11.2015 bis 11.12.2015 während der üblichen 
Dienstzeiten statt. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung gegeben. 

Auskünfte zu den Inhalten der Planung erteilen Herr Schönfeld (Zimmer 311) 
oder bei Abwesenheit Frau Frede (Zimmer 306).

Biesenthal, den 20.10.2015

gez. Nedlin
Amtsdirektor“
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— Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Beschluss-Nr. 10/2015
Haushaltssatzung 2016
Beschlusstext:
Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim beschließt die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2016 in der vorliegenden Form (Anlage). 
– Beschluss angenommen
– siehe Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim, 
 12. Jahrgang, Nr. 12/2015 vom 27.10.2015
  
NÖ = nicht öffentlich

Beschlüsse des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim  
vom 28. September 2015

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschluss-Nr. 40/2015
Wahl der weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amts-
ausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat folgende Mit-
glieder und deren Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes Biesen-
thal-Barnim gewählt:
Mitglied                            Stellvertreter 
1.  Margitta Mächtig 1. Magdalena Bonsiepen, 2. Daniel Groß
2. Dirk Siebenmorgen –
3. Andreas Jahn 1. Nico Wunderlich,   2. Detlef Matzke
4. Uwe Bruchmann 1. Detlef Klix,            2. Christiane Puls
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 41/2015
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Stadt Biesenthal und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruch-
nahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen in der 
Kindertagesstätte in der Stadt Biesenthal
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt die 
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der Stadt 
Biesenthal und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von 
Kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen in  den Kindertagesstätten 
in der Stadt Biesenthal in der vorliegenden Form zum 01.01.2016
– Beschluss angenommen
– siehe Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim, 
 12. Jahrgang, Nr. 12/2015 vom 27.10.2015

Beschluss-Nr. 42/2015 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 / 96 „Grüner Weg“ 
– Behandlung der Stellungnahmen
– Satzungsbeschluss 
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1.  Die Abwägung über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/ 96 „Grüner Weg“, Stand 
August 2015, wird beschlossen (ANLAGE 1).

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal  
vom 01. Oktober 2015

2.  Die im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) erarbeitete 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
1 / 96 „Grüner Weg“ in der Fassung vom August 2015, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A und B) sowie Begründung, wird gem. § 10 BauGB 
i. V. m. § 3 BbgKVerf als Satzung beschlossen (ANLAGE 2).

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 43/2015
Änderung der Hausnummern von Amts wegen – Karl-Marx-Straße –
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal stimmt der Än-
derung der Hausnummern in der „Karl-Marx-Straße“ auf der Grundlage 
der Ordnungsbehördlichen Verordnung des Amtes Biesenthal-Barnim vom 
13.10.2014 (Hausnummernverordnung) zu.
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Namen 
der Stadt Biesenthal zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 44/2015
Ausbau Gehweg südliche Schützenstraße Abschnittsbildung, Kos-
tenspaltung, Aufhebung des Sperrvermerkes
Beschlusstext:
Die StVV Biesenthal beschließt:
1. für den Bereich der Baumaßnahme Gehweg südliche Schützenstraße, 

von der Bahnhofstraße (Gemarkung Biesenthal, Flur 5, Flurstück 536) 
bis zur Einmündung in die Plottkeallee (am Grundstück Gemarkung Bie-
senthal, Flur 7, Flurstück 72), nach § 8 (1) Straßenbaubeitragssatzung 
der Stadt Biesenthal ein Abschnitt zu bilden.

2. für die Baumaßnahme Gehweg südliche Schützenstraße die Kostenspal-
tung für die Teileinrichtungen Gehwege und Beleuchtung.

3. für die Baumaßnahme Gehweg südliche Schützenstraße die Aufhebung 
des Sperrvermerkes.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, alle 
erforderlichen Schritte zur Realisierung einzuleiten.

– Beschluss angenommen
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— Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Beschluss-Nr. 45/2015
Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ zur Verbesserung der 
Bahnanbindung Biesenthals
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung erachtet einen grundsätzlichen Halt des 
RE3 in Biesenthal als wichtigen Bestandteil einer guten Infrastruktur.
Sie beauftragt den Amtsdirektor, sich diesbezüglich mit dem VBB in Verbin-
dung zu setzen sowie mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landespla-
nung Gespräche zu führen. 
Auch wird er beauftragt, bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des 
Landkreises darauf hin zu wirken, dass dieser Aspekt Eingang findet.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 46/2015 NÖ
Aufhebung Beschluss 13/2015 vom 05.03.2015 
Verkauf einer Teilfläche eines Flurstücks in der Flur 7 der Gemar-
kung Biesenthal
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 47/2015 NÖ
Erwerb von 5 Flurstücken der Flur 7 der Gemarkung Biesenthal 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 48/2015 NÖ
Verkauf einer Teilfläche eines Flurstücks der Flur 7 der Gemarkung 
Biesenthal             
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 49/2015 NÖ 
Verkauf eines Flurstücks der Flur 11 der Gemarkung Biesenthal
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 50/2015 NÖ
Verkauf eines Flurstücks in der Flur 11 der Gemarkung Biesenthal
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 51/2015
Teilnahme der Stadt Biesenthal am „Stadt-Umland-Wettbewerb“ 
Beschlusstext:
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, 

ergänzend zum Beschluss Nr. H 17/2015 vom 28.5.2015 die Teilnahme 
der Stadt Biesenthal am „Stadt-Umland-Wettbewerb“ 2015 mit dem 
Beitrag „GRÜN, CLEVER, GEMEINSAM“ als wichtigen Schritt zur Um-
setzung der Ziele des Mittelbereichskonzeptes. 

 Die Teilnahme erfolgt in Kooperation mit den Partnern Stadt Eberswal-
de, Gemeinde Schorfheide, Amt Britz-Chorin-Oderberg und Amt Joa-
chimsthal (Schorfheide).

2.  Der Bürgermeister der Stadt Biesenthal wird beauftragt, die Kooperati-
onsvereinbarung zu unterzeichnen.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst - (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschluss-Nr. 31/2015
Antrag auf Schließzeiten für die Kita „Traumhaus“ der Gemeinde 
Rüdnitz für das Jahr 2016
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz genehmigt und be-

schließt die beantragten Schließzeiten für die Kita „Traumhaus“ in der 
Gemeinde Rüdnitz für das Jahr 2016.

 Freitag, 06.05.2016 Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag, 15.08.2016 bis 
 Freitag  02.09.2016 3 Wochen Sommerferien
 Dienstag, 27.12.2016 bis 
 Freitag  30.12.2016 Weihnachten/Jahreswechsel
2.  Die Eltern sind umgehend von den Schließzeiten zu informieren.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 32/2015
Zuschuss für Seniorenarbeit – Busreise ISR am 24.11.2015 
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Rüdnitz beschließt die Vergabe eines Zuschus-
ses für Seniorenarbeit in der Gemeinde Rüdnitz aus der Haushaltsstelle 
19.35.1.01.527100 für die Interessengemeinschaft Seniorenarbeit Rüdnitz für 

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
 vom 08. Oktober 2015

eine Busreise am 24.11.2015 in Höhe von 10,00 € pro teilnehmenden Senior 
(ca. 400,00 €). 
Der Zuschuss ist entsprechend der Richtlinie zur Förderung kultureller Maß-
nahmen, Projekte und Einrichtungen in der Gemeinde Rüdnitz abzurechnen.
Der Amtsdirektor wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 33/2015
Teilnahme der Gemeinde Rüdnitz am „Stadt-Umland-Wettbewerb“
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung Rüdnitz beschließt, ergänzend zum Be-

schluss-Nr.13/2015 vom 21.5.2015 die Teilnahme der Gemeinde Rüdnitz 
am „Stadt-Umland-Wettbewerb“ 2015 mit dem Beitrag „GRÜN, CLE-
VER, GEMEINSAM“ als wichtigen Schritt zur Umsetzung der Ziele des 
Mittelbereichskonzeptes. Die Teilnahme erfolgt in Kooperation mit den 
Partnern Stadt Eberswalde, Gemeinde Schorfheide, Amt Britz-Chorin-
Oderberg und Amt Joachimsthal (Schorfheide).

2. Die Bürgermeisterin  der Gemeinde Rüdnitz wird beauftragt, die Koope-
rationsvereinbarung zu unterzeichnen.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen
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— Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen —

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 -  15.00 Uhr

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschluss-Nr. 18/2015
Antrag auf Schließzeiten für die Kita „Zu den sieben Bergen“ der 
Gemeinde Melchow für das Jahr 2016
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow genehmigt und be-

schließt die beantragten Schließzeiten für die Kita „Zu den sieben Ber-
gen“.

 Mittwoch, 04.05.2016 Teamfortbildung 
 Freitag, 06.05.2016             Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag,  15.08.2016 bis 
 Freitag 26.08.2016             2 Wochen Sommerferien
 Dienstag, 27.12.2016 bis 
 Freitag 30.12.2016  Weihnachten/Jahreswechsel
2.  Die Eltern sind umgehend von den Schließzeiten zu informieren.
3. Bei besonders hohem Betreuungsbedarf ist durch die Kindertagesstätte 

eine eingeschränkte Öffnung anzubieten.
 Der Betreuungsbedarf ist durch die Eltern nachzuweisen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 19/2015
Modernisierung der Leerwohnung in der Eberswalder Str. 55, Ge-
meinde Melchow
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt, die not-

wendigen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in der 
Leerwohnung in der Eberswalder Str. 55 durchführen zu lassen. 

 Der Wohnungsgenossenschaft Eberswalde-Finow eG werden hierfür 
als Verwalter des Objektes die notwendigen finanziellen Mittel von ca. 
15.000 € vom Hausgeldkonto zur Verfügung gestellt. 

 Die zugrunde liegende Kostenschätzung soll der Gemeindevertretung im 
Nachgang offen gelegt werden. 

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, die 
erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.

– Beschluss angenommen

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow 
vom 12. Oktober 2015

Beschluss- Nr. 20/2015
Teilnahme der Gemeinde Melchow am „Stadt-Umland-Wettbewerb“
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung Melchow beschließt die Teilnahme der Ge-

meinde Melchow am „Stadt-Umland-Wettbewerb“ 2015 mit dem Bei-
trag „GRÜN, CLEVER, GEMEINSAM“ als wichtigen  Schritt zur Umset-
zung der Ziele des Mittelbereichskonzeptes. 

 Die Teilnahme erfolgt in Kooperation mit den Partnern Stadt Eberswal-
de, Gemeinde Schorfheide, Amt Britz-Chorin-Oderberg und Amt Joa-
chimsthal (Schorfheide).

2.   Der Bürgermeister der Gemeinde Melchow wird beauftragt, die Koope-
rationsvereinbarung zu  unterzeichnen.

3.   Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Melchow zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 21/2015
Errichtung einer Ladestation für E-Bikes in der Gemeinde Melchow
– Beschluss abgelehnt

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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— Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Beschluss-Nr: 09/2015 
Antrag auf Schließzeiten für die Kita „Wichtelhaus“ der Gemeinde 
Sydower Fließ für das Jahr 2016
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ  genehmigt und 

beschließt die beantragten Schließzeiten 2016 für die Kita „Wichtel-
haus“ in der Gemeinde Sydower Fließ. 

 Donnerstag, 21.04.2016 
 bis Freitag, 22.04.2016    Teamfortbildung
 Freitag, 06.05.2016    Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag, 25.07.2016 bis 
 Freitag, 12.08.2016   3 Wochen Sommerferien
 Dienstag, 27.12.2016 bis 
 Freitag, 30.12.2016   Jahreswechsel
2.  Die Eltern sind umgehend von den Schließzeiten zu informieren.
3.  Bei besonders hohem Betreuungsbedarf ist durch die Kindertagesstätte 

eine eingeschränkte Öffnung anzubieten.
 Der Betreuungsbedarf ist durch die Eltern nachzuweisen.
– Beschluss angenommen

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
vom 24. September 2015

Beschluss-Nr. 10/2015 NÖ
Verkauf eines Flurstücks der Flur 3 der Gemarkung Grüntal
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschluss-Nr. 08/2015 NÖ
Verkauf eines Flurstücks der Flur 2 der Gemarkung Grüntal
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
vom 18. Juni 2015

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschluss-Nr. 18/2015
Antrag auf Schließzeiten für die Kitas der Gemeinde Marienwerder 
für das Jahr 2016
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder genehmigt und 

beschließt die beantragten Schließzeiten für die Kita „Mäusestübchen“ 
und für die Kita „Spatzennest“ für das Jahr 2016.

 Kita  „Mäusestübchen“ 
 Mittwoch, 04.05.2016 Weiterbildungstag
 Freitag, 06.05.2016              Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag, 25.07.2016 – 
 Freitag, 12.08.2016 Sommerferien
 Dienstag, 27.12.2016 – 
 Freitag , 30.12.2016 Weihnachtsferien
 

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder 
vom 24. September 2015

 Kita  „Spatzennest“
 Freitag, 06.05.2016 Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag, 15.08.2016 – 
 Freitag, 02.09.2016 Sommerferien
2.  Die Eltern sind umgehend von den Schließzeiten zu informieren.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 19/2015
Freigabe von nicht verbrauchten Geldmitteln
– Beschluss abgelehnt 

Beschluss-Nr. 20/2015
1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Marienwerder
– Beschluss abgelehnt
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— Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Beschluss-Nr. 21/2015 NÖ
Verlängerung eines Pachtvertrages an einer Teilfläche eines Flur-
stücks der Flur 7 der Gemarkung Ruhlsdorf  
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. 22/2015 NÖ
Grundstückserwerb Gemarkung Marienwerder Flur 5, Flurstück 
139/23
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 23/2015 NÖ
Aufhebung des Beschlusses – Nr. 12/2013 vom 21.03.2013
– Beschluss abgelehnt
  

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

— Öffentliche Bekanntmachungen des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ —

Öffentliche Bekanntmachung des WAV „Panke/Finow“

Der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ gibt bekannt, dass die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung Nr.: 05/15 des Wasser- und 
Abwasserverbandes „Panke/Finow“ am 11.11.2015 um 16:00 Uhr im Saal Altlobetal in Lobetal stattfindet.

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Verbandsmitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Beschlussfassung über Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung 
6. Genehmigung der Niederschriften über die vorangegangenen Sitzungen (16.09.2015 und 14.10.2015) 
7. Bericht des Verbandsvorstehers und des Geschäftsbesorgers über wichtige Angelegenheiten des Verbandes mit anschließender Diskussion
8. Bürgerfragestunde/Anfragen der Verbandsmitglieder
9. Beschlussfassung zum Antrag der Stadt Bernau bei Berlin zur sozialen Lösungsfindung in Sachen Wasser- und Abwassernutzung
10. Schließung der Sitzung

gez. Siebenmorgen
Vorsitzender der Verbandsversammlung

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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